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jeweils sorgfältig hinter den Widerlagern und unter der
Sohle durch zwei Zementrohrleitungen abgeleitet worden.
Die vielen kleinen und grossen Quellen erschwerten stellenweise

das Auftragen des Verputzes in erheblichem Masse
und verursachten viele Mühe.

Von den drei Fenstern wurde das oberste wieder
geschlossen, die beiden andern erhielten eiserne, wegnehmbare,

von innen zu öffnende Abschlusswände (Tore). Bei
Hm. 10,55 in der Nähe von Fenster II ist ein Verlikal-
schacht von 8 m Höhe gebohrt worden, der später eine
Einleitung des Baches des Clasaurertobels ermöglichen soll.

Das Wasserschloss (Abbildungen 13 und 14).
Unmittelbar an den Stollenausgang schliesst sich das Wasserschloss

an, das als zylindrischer, mit einer Kuppel
abgedeckter Behälter in Eisenbeton den Anschluss an die
Druckleitung vermittelt und gleichzeitig mit dem Stollen die
Rolle eines Ausgleichbeckens für die Spitzendeckung
übernimmt. Der lichte Durchmesser des Zylinders beträgt
14 m, die grösste Höhe 5,25 m über Stollenscheitel, 9,0 m
über Unterkant Druckrohrmündung. Bei einer
Wasserspiegelschwankung von 4,0 m (Differenz zwischen
Stillstand und maximaler Belastung) beträgt der verfügbare
Raum 420 m3, wozu noch der nutzbare Slolleninhalt (bei
Niederwasser von 1,0 m3/sek) von 5200 w* kommt. Der
gesamte, für die Spitzendeckung bei Niederwasser von
1,0 m3jsek zur Verfügung stehende Raum beträgt daher
rund 5600 m3. An diesen nutzbaren Raum schliesst sich
noch der über dem Niveau bei Stillstand liegende Raum
von 1,45 m Höhe mit 200 m3 Inhalt, der zur Aufnahme
der kinetischen Arbeit der Wassers bei plötzlichem
Abstellen dient.

An der tiefsten Stelle des Wasserschlosses münden
die beiden Druckrohrleitungen von 900 mm normaler und
1200 mm Mündungsweite ein. Die Rohre sind mittels
zweier Schützen abstellbar, die sowohl vom Wasserschloss
als auch vom Maschinenbaus aus auf elektrischem Weg
betätigt werden können. Automatisch wirkende Vorrichtungen

sind nicht vorhanden. Unter und zwischen den
Röhren liegt eine kleine Leerlaufleitung von 200 mm
Lichtweite.

Auf der Kuppel des Beckens ist ein Apparaten- und
Transformatorenhäuschen mit gefälligem Aeussern aufgebaut

(Abbildung 14), in dem alle Antriebvorrichtungen der
Abstellschützen, ein Schwimmpegel, ein Wasserstandfernmelder

und ein Telephon untergebracht sind. Im ersten
Stock des Häuschens findet die kleine Transformatoren-
Anlage Platz, die für den Betrieb der Apparate dient.

Bevor man sich zu der jetzt ausgeführten Anordnung
des Wasserschlosses mit Unterdrucksetzung des Stollens
entschloss, waren folgende Lösungen studiert worden:

1. Der Ueberlauf wird beim Stolleneingang erstellt (wie
ausgeführt).

2. Der Ueberlauf wird bei Fenster II (Clasaurertobel) an¬
geordnet.

3. Der Ueberlauf wird beim Wasserschloss selbst ein¬
gebaut.
Bei der zweiten Lösung wären die Hälfte des Stolleninhalts

für die Spitzendeckung unbenutzbar geworden und
die Bewilligung zur stetigen Ableitung des besonders in
der ersten Betriebsperiode häufigen Ueberlaufes in das
Clasaurertobel kaum erhältlich gewesen.

Lösung 3 hätte, eine 500 m lange besondere Ueber-
laufleitung mit rund 80 000 Fr. Kosten erfordert ; der kleine
zur Verfügung stehende Bach hätte es auf die Dauer kaum
zugelassen, so viel Wasser aufzunehmen. Der einzige Vorteil

dieser Lösung hätte daher darin bestanden, dass der
Stollen nur im untersten Teil und nur ganz unbedeutend
unter Druck gekommen wäre. Die Wahl der ausgeführten
Anordnung ist somit durch die Wirtschaftlichkeit
wohlbegründet.

Die eingehenden hydraulischen Berechnungen über
den Einfluss von plötzlichem Abstellen und plötzlicher
Inbetriebsetzung auf die Wassersäule im Wasserschloss
ergaben folgende Werte:

Plötzliches Abstellen von 3,5 mz\sek 1,45 m Erhöhung
des Wasserspiegels.

Plötzliche Entnahme von 3,5 ms/sek 2,5 m Absenkung
des Wasserspiegels.

Das Wasserschloss hat aber nicht nur die Rolle eines
Puffers zu übernehmen, sondern dient zusammen mit dem
Stollen auch als Ausgleichbecken zur Spitzendeckung bei
Niederwasser. Die eingehenden, auf Grund eines
angenommenen Belastungsdiagramms unter Berücksichtigung
des Bahnanschlusses und einer normalen Zunahme der
städtischen Anschlüsse durchgeführte Rechnung ergab, dass
bei einem ersten Ausbau mit dem vorhandenen Stauraum
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Abb. 14. Bedienungshäuschen fiber dem Wasserschloss in Lüen.

im Stollen von 5000 m3 auch noch bei einem Zufluss von
nur 800 l/sek eine Tagesarbeit von l'joookWh und eine
Spitzenleistung von 1850 kW möglich sei, welche Leistung
indessen kaum vor dem Jahre 1920 erreicht werden dürfte.
Wird auch noch die Leistung des alten Rabiusawerkes
(mit 600 kW Spitzenleistung und 7000 kWh Tagesarbeit)
berücksichtigt, so glaubt man annehmen zu können, dass
die Gesamtleistung beider Werke in ihrer jetzigen
Ausdehnung bis 1925 ausreiche. Ein Niederwasser von nur
800 l/sek ist im bisherigen Betrieb noch nie beobachtet
worden ; das Minimum fiel in den letzten Wintern nach
Mitteilung der Betriebsleitung nicht unter 1300 l/sek.

Mit dieser Wassermenge wäre es möglich, eine
Tagesarbeit von 38 000 kWh zu leisten, wobei die Spitzen
auf 3500 kW steigen würden. Diese vergrösserte Leistung

würde aber ein Ausgleichquantum von 25 000 ms
bedingen. Um für die Fälle kleinerer Niederwasserstände
gewappnet zu sein, musste noch eine Kraftreserve (Dampf,
Dieselmotoren, Fremdstrom usw.) von 600 kW aufgestellt

werden.
Für den zweiten Ausbau ist nun die Erstellung eines

offenen Ausgleichbeckens im Anschluss an das Wasserschloss

vorgesehen und projektiert. Auch die Verdoppelung

der Druckleitung ist vorgesehen und die entsprechende

Anordnung am Wasserschloss bereits getroffen.
(Schluss folgt.)

Das Bezirksgebäude in Zürich.
Architekten Pfleghard & Häfeli ia Zürich.

(Festsetzung von Seite 7, mit Tafeln 5 bia 8.)

Die Disposition der Räume ist aus den Grundrissen
mühelos abzulesen. Der Bauteil nordöstlich der Kanzleistrasse

ist für die Bezirksanwaltschaft und das mit diesem
Bau in engstem Zusammenhang stehende Untersuchungsgefängnis

bestimmt. Die Flügel des Bureaugebäudes sind
durchweg einzellig angelegt, die Bureaux nach der Strasse,
die Korridore nach den Höfen, ohne Rücksicht auf die
Himmelsrichtungen (vergl. die Grundrisse auf S. 16).
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Der Zellenbau legt sich T-förmig an das offene
Hufeisen des Hauptbaues. So entstehen zwei Binnenhöfe,
auch von der durchgelegten Kanzleistrasse abgetrennt, die
dem Gefängnisbau die notwendige Isolierung bei
vollkommen ausreichender Beleuchtung sichern. Die für die
Verwaltung des Gefängnisses notwendigen Räumlichkeiten,
wie Abwartwohnung, Küche, Waschküche usw. sind im
Erdgeschoss des Gefängnisbaues selbst untergebracht,
sodass dieser Bau ein in sich abgeschlossenes Ganzes
darstellt. Die einzige Verbindung von Bezirksanwaltschaft
und Untersuchungsgefängnis ist durch eine kleine Tür im

Haupttreppenhaus der Bezirksanwaltschaft bewerkstelligt.

seitlich gelegten, mit den Korridoren eng verbundenen
Haupttreppen. Diese, in Anlage und Durchführung gleich
bemerkenswert, sind samt ihren Brüstungen in Beton
durchgeführt. Sie wirken bei den geringen Höhendimensionen

nicht monumental, sind aber so voll Körperlichkeit
und Leben, so reich an Durchblicken und wechselvollen
Bildern, dass sie dem ganzen Bau ein besonderes Gepräge
verleihen (vergl. Abb. auf S. 17).

Sehr bewusst sind die Korridore
als die eigentlichen Träger des Baues

durchgebildet worden. Rhythmische
Anordnung der Türen und Fenster,
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Abb. 13. Wasserschloss,
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Masstab 1 :300.

Jenseits der Kanzleistrasse erhebt sich das Bezirksgericht,

als Gegenstück zur Bezirksanwaltschaft ebenfalls
hufeisenförmig angelegt. Die Stelle des dort errichteten
Zellenbaues nimmt hier ein im Erdgeschoss für die Sitzungssäle

ausgenützter Vorbau ein, dem die erwähnte Schrnuck-
anlage vorgelagert ist. Die Verbindung der beiden
Hauptgebäude unter sich ist nur im Erdgeschoss durch die
Durchführung der Kanzleistrasse unterbrochen. In den obern
Geschossen laufen die Korridore auf die ganze Länge
durch. Vom Flügelbau an der Rotwandstrasse sind nur
zwei Axen angelegt; erst die spätere Erweiterung der
jetzigen Räume wird die Anlage zum geplanten Ganzen
verbinden.

Das Gerichtgebäude zeigt einen umfangreichen
Eingang mit anschliessendem Vestibule, das unmittelbar zu
den beiden Sitzungssälen führt. Rechts und links führen
einige Differenzstufen zu den Korridoren und den beiden

Einengungen und Erweiterungen, Betonung der
Stirnabschlüsse, Verteilung der Beleuchtungskörper und Anordnung
der Stukkaturen sind ihre Elemente.

Das Charakteristische des Baues liegt indessen nicht
so sehr in der räumlichen Gestaltung als namentlich in
der Farbgebung. Das Innere der ganzen Bauten ist auf
eine einheitliche Farbskala abgestimmt : Rot, Schwarz und
Weiss; und diese Farbgebung ist durch alle Vestibule,
Hallen, Treppen, Korridore der ganzen Baumasse
durchgeführt. Gegen die roten Fliesen des Fussbodens stehen
die schwarzen Türeinfassungen mit ihren tiefen Leibungen:
um die Verkleidungen breite weisse Streifen, die nun das

Rot der Wände sehr wirkungsvoll zur Geltung bringen;
die Decken weiss, den Profilen entlang breite rote Streifen,
das Rot von einer milden, doch nicht süssen Färbung. Iin
Gebäude der Bezirksanwaltschaft sind die Farben umgestellt,

sodass hier die Wände weiss, die Türeinfassungen
rot erscheinen. Die konsequente Durchführung einer solchen
Farbgebung möchte leicht als Abstraktion erscheinen, als

rein verstandesmässige Handhabung der gegebenen Mittel.
Der fertige Bau bringt derlei Befürchtungen mühelos zum
Schweigen. Die Einheit der Grundtöne gibt vielmehr dem
Bau etwas Festes, Beruhigtes; auf dieser sichern Grund-
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Das neue Bezirksgebäude in Zürich.
Erbaut durch PFLEGHARD 8) HAEFELI, Architekten in Zürich.
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Abb. 6. Gesamtgrundriss vom Erdgeschoss ; links Teilgrundrisse an der Ankcrslrass
Masstab 1: 600.

Abb. 7. Untcrgcschoss des Zellenbaues. — 1 :600.

Erläuterung der Zugänge zum Untersuchungsgefängnis: Türe 1 Ankunft und Hof-Einfahrt;
2 Eintritt der Ankömmlinge zur Visitation; 3 (im Zwischengeschoss) Einlicfcrung in den Zellenbau;
4 (im II. Stock des Zellenbaues) Verbindungstür zum Verhöramt; 5 Eingang des Gcfangcnenwarts
in den Zellenbau; 6 Türe zum Spazierhof; 7 Türe zum Verbindungsgang mit den Gerichtsälen (im
Untergcschoss) ; 8 Diensteingang zu den Küchen im Zellenbau; 9 Diensteingang zum Vorratskeller
unter dem Zellenbau, beim Ab-chlussgitter des Spazierhofs. Die Durchfahrt unter dem Treppenhaus
der Bezirksanwaltschaft, zur Verbindung beider Höfe ist ebenfalls vergittert, da nur der Spazierhof
(rechts) für die Insassen des Zellenbaues (durch Türe 6) zugänglich ist. In besonderem Mass
ausbruchsicher gebaut sind demnach, als Zugänge zum Zellenbau, die Türen 3, 4, 5, 6 u. 7. Sämtliche
Hoffenster im Erdgeschoss' sind vergittert.
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Harmonie bewirkt der Wechsel von Hell und Dunkel
Reichtum und Leben. Die Nebentöne wie das Grauviolett
der Türen, das Braun-weiss-rot der ornamentalen Malerei
umspielen die Grundtöne und lassen ein Gefühl der
Monotonie gar nicht aufkommen. Durch die Farbe sind
nun auch die äussersten Enden der Korridore, die letzte
Nebentreppe mit in die Gesamtwirkung hineinbezogen.

Es gehörte Mut dazu, den Bau bis wenige Wochen
vor der Fertigstellung so einfach und roh durchzuführen,
den architektonischen Zusammenschluss des Ganzen erst
durch die Farbgebung zu bewirken. Dem Mut der Architekten

musste das Vertrauen des Bauherrn entsprechen,
der bis zuletzt auf das Beste zu vertrösten war.

Die Abbildungen vermögen leider gerade dieses
Beste nicht zu geben. Es lohnt sich deswegen doppelt,
den Bau selbst zu besuchen. H. B.

Künstlerisches vom neuen Bezirksgebäude.
Der architektonischen Würdigung des Baues durch unsern Herrn Referenten
fügen wir von uns aus bei, was Dr. H. Trog in Nr. 708 der .Neuen Zürcher Zeitung"
(vom 4. Mai ioi~) speziell über die Werke bildender Kunst sagt, die das Haus
schmücken. Unvermeidliche kleine Wiederholungen wolle man freundlichst
entschuldigen. Die Redaktion.

„ In dem Bau des Bezirksgebäudes in Zürich, der
Schöpfung der Architekten Pfleghard & Häfeli, sind
künstlerische Ueberlegung und künstlerischer Geschmack in sehr
bemerkenswerter Weise zum Ausdruck gekommen. Herrn
Architekt M. Häfeli gebührt das Verdienst an der raumkünstlerischen

Ausgestaltung, und er hat die Bildhauer und
Maler seinen schmückenden Absichten mit sicherer Hand
dienstbar gemacht. Im Folgenden soll diese Seite des in
seiner Anlage bereits in diesem Blatt beschriebenen Baues
einer knappen Würdigung unterzogen werden.

Das mächtige Giebelfeld der Fassade gegen die
Badenerstrasse, das genau der Konstruktion des Daches
entspricht, erhielt in seiner Mitte als einzigen Schmuck

W

Ü4

Abb. 9. Haupttreppenhaus im I. Stock des Bezirksgerichts.

das grosse, geschickt ins Medaillon komponierte Hochrelief
des den Drachen tötenden Ritters Georg (Tafel i in letzter
Nr,), eine kraftvoll-lebendige Arbeit des Bildhauers Georg
Brüllmann, der unsern Geiserbrunnen geschaffen hat.

Abb. 10. Verbindungs-Korridor zur Bezirksanwaltschaft.

Architektonisch wird dieser Haupteingang mit seinen drei
gleich grossen Türen und ihren grün patinierten Gittern
durch sechs Pilaster, zwischen die sich in zwei Stockwerken
je fünf Fenster legen, energisch gegliedert. Originell
behandelte Voluten füllen an der Basis des Giebels die Ecken
und mildern die starren geometrischen Linien. An der
Leibung der Mitteltür hat Bildhauer Markwalder mit sicherm
Stilgefühl ornamentale Flachreliefs symbolischen Charakters
gemeisselt. An der Rückseite, gegen die Hofanlage hin,
begegnen wir nochmals Arbeiten dieses Künstlers, die gleichfalls

zeigen, dass er einen einfachen, schlagenden plastischen
Ausdruck von ausgesprochen ornamentalem Charakter für
Gedankliches zu finden weiss. Mit Recht sind die Modelle
dieser Gebilde, in denen Geist vom Geiste mittelalterlicher
Steinmetzen steckt, im Innern des Hauses, in der Salle
des pas perdus, als Wandschmuck verwertet worden.

Das dreiteilige Vestibül (Tafeln 5 u. 7) wirkt ungemein
schön; das wuchtige stukkierte Ornamentgeflecht in den
eingespannten
Wölbungen ist von
eigenartiger
Lebendigkeit. Der
Farbenakkord, der
uns durch das

ganze Haus
begleitet, ist hier
sofort entschieden
angestimmt : Rot
und Schwarz, welche

Farben in
diesem Bau zu einer
wahrhaft symbolischen

Bedeutsamkeit

gebracht sind.
Prachtvoll hebt

sich von den roten
Wänden der weiss-
geäderte schwarze
Marmor ab, der Abb. 8. Treppen^Antritt im Erdgeschoss.
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